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A. Einleitung und Gegenstand der Arbeit

Das Mordmerkmal Heimtücke ist eines der am häufigsten verwirklichten
Mordmerkmale1. Deshalb haben die zahlreichen Probleme, die bei der herkömm-
lichen Definition der Heimtücke als das bewusste Ausnutzen der auf Arglosigkeit
beruhenden Wehrlosigkeit auftreten, große praktische Relevanz. Im ersten Teil
dieser Arbeit soll nicht nur die Lücke einer umfassenden Würdigung des Heim-
tückemerkmals im Bereich der Monographien2 geschlossen werden, sondern vor
allem sollen die verschiedenen Lösungsansätze zu den problembehafteten Fall-
gruppen analysiert und bewertet werden, um erstens ein Urteil über die Leis-
tungsfähigkeit des Heimtückemerkmals abgeben zu können, und um zweitens
eine Grundlage zu schaffen, auf der die in dieser Arbeit zu entwickelnde Heim-
tücke-Definition bewertet werden kann.

Der Schwerpunkt der Arbeit liegt auf der Legitimität einer normativen Deu-
tung der Arglosigkeit, ein Ansatz, der durch die 2003 ergangene Erpresser-Ent-
scheidung3 wieder verstärkt in Diskussion geraten ist. Ebenso wie bei den zahl-
reichen Tyrannen-Morden besteht die – zunächst einmal tatsächliche – Besonder-
heit, dass das Opfer im Vorfeld der Tat ebenfalls deliktisch gehandelt hat.
Dadurch wird bei der Tyrannen-Tötung ein gewisses Mitgefühl mit dem Täter
geweckt, das stellvertretend mit dem Titel Franz Werfels Novelle „Nicht der
Mörder, der Ermordete ist schuldig“ zu umschreiben ist. Bei der Erpresser-Tö-
tung wird durch das Opferverhalten ebenfalls der Vorwurf erzeugt, der Erpresser
sei zu einem Teil selbst an seiner Tötung schuld. Aufgabe des zweiten Teils die-

1 Leider finden sich weder in der Polizeilichen Kriminalitätsstatistik, noch im Perio-
dischen Sicherheitsbericht Zahlen über die Verteilung der Mordmerkmale. Es ist aber
naheliegend, dass die Heimtücke und die niederen Beweggründe die beiden häufigsten
Merkmale sind. Laut Maurach/Schroeder/Maiwald, § 2 III Rn. 23 macht in den Jahren
1945 bis 1975 die Heimtücke 39% aller Mordmerkmale aus in einer vom BVerfG in
Auftrag gegebenen Umfrage. Bei Rieß, MschKrim 52 (1969), 28 (32) ist die Heimtücke
zusammen mit der Verdeckungsabsicht das am häufigsten vorkommende Mordmerkmal
in einem Untersuchungszeitraum von 12 Jahren (1954 bis 1966) bezüglich aller
Schwurgerichtsurteile des LG Hamburgs (N=102).

2 Eine umfassende Behandlung der zahlreichen Präzisierungsversuche des Heim-
tückemerkmals fehlt bislang erstaunlicherweise in der Reihe der Dissertationen. Es gibt
zwar drei Dissertationen, die im Titel die Heimtücke beinhalten, zwei behandeln im
Schwerpunkt jedoch die lebenslange Freiheitsstrafe des Mordtatbestandes, nämlich die
Werke von Veh, siehe unten ab S. 171 und Schlechtriem. Die dritte und neueste Disser-
tation von Morris untersucht im Schwerpunkt die nationalsozialistische Prägung des
§ 211 StGB.

3 BGHSt 48, 207 ff.



ser Arbeit ist es, das in solchen Fällen bestehende ergebnisorientierte Empfinden,
das Opferverhalten im Vorfeld der Tat stehe der Bewertung der Tat als Heim-
tückemord entgegen, rechtlich zu erfassen.

Darüber hinaus ist es erstrebenswert, eine Definition für die Heimtücke vorzu-
schlagen, mit der der Vorwurf zu entkräften ist, es bestünden mehr Ausnahmen
als Regelfälle bei dem Heimtückemerkmal4. Damit wäre die zum Teil herr-
schende Resignation beseitigt, dass durch keine noch so filigrane Präzisierungs-
arbeit eine für alle Fälle passende Heimtückedefinition aufzustellen sei5. Daher
ist vor allem Ziel dieser Arbeit, eine Definition zu entwickeln, die fallgruppenun-
abhängig zu gebrauchen ist. Idealerweise sollten also auch die mit der herkömm-
lichen Definition verbundenen Problemfälle, die im ersten Teil herausgestellt
werden, mit der neuen Definition zufriedenstellend zu lösen sein.

Nicht Gegenstand dieser Arbeit sind die beiden folgenden Probleme: Zum ei-
nen wird das Verhältnis des Totschlags zum Mord nicht untersucht; hier wird der
Standpunkt zugrundegelegt, dass der Mord die Qualifikation zum Totschlag ist.
Wo dieser Streit Auswirkungen hat, wird aber auf die Konsequenzen der Auffas-
sung eines Exklusivitätsverhältnisses eingegangen. Zum anderen wird die De-
batte um die Verfassungskonformität der absoluten lebenslangen Freiheitsstrafe
nicht aufgegriffen6. Denn ein durchaus begrüßenswerter flexibler Strafrahmen
würde zwar zufriedenstellende Ergebnisse im Hinblick auf die Strafhöhe ermög-
lichen, kann aber das Problem der Abgrenzung zwischen Mord und Totschlag
nicht lösen.

16 A. Einleitung und Gegenstand der Arbeit

4 Otto, NStZ 2004, 142 (142).
5 Geilen, JR 1980, 309 (312).
6 BVerfGE 45, 187 ff.; siehe die Dokumentation der mündlichen Verhandlung vor

dem Bundesverfassungsgericht von Jescheck/Triffterer mit weiterführenden Literatur-
hinweisen. Zu dem Problem auch Geilen, GS Schröder, 235 (235 ff.); Grünwald, FS
Bemmann, 160 (160 ff.); Reizel, S. 195 ff. und Vehs Dissertation.



B. Die Analyse der Leistungsfähigkeit
der bisherigen Heimtückedefinition – Bestandsaufnahme

und Bewertung bislang erfolgter Modifizierungen

Jeder Versuch einer Problemlösung muss sich zunächst die Schwachstellen und
die sachgerechten Aspekte der bestehenden Ansätze bewusst machen:

I. Die Grundformulierung

Ausgangspunkt für die Umschreibung der Heimtücke, wie er in jedem Lehr-
buch zu finden ist, ist die „bewusste Ausnutzung der auf Arglosigkeit beruhen-
den Wehrlosigkeit des Opfers durch den Täter“. Manch einer mag bei der Be-
zeichnung dieser Definition als Grunddefinition Widerspruch erheben, weil die
„feindliche Willensrichtung“ in ständiger Rechtsprechung als weiteres Defini-
tionsmerkmal verwendet wird und dies zusammen mit dem eben genannten Pas-
sus als „Standard-Definition“ der Heimtücke verstanden wird1. Auch dies stellt
aber bereits eine noch zu besprechende Ergänzung dar2, die fallgruppenbezogen,
nämlich bei den Tötungen zum vermeintlich Besten des Opfers, entwickelt wurde
und die beispielsweise bei den Tyrannen-Morden nicht zur Anwendung kommt.
Die Heimtücke wird trotz der in ihr enthaltenen subjektiven Komponente des
Ausnutzens den objektiven Mordmerkmalen zugeordnet3. Das heißt allerdings
nicht, dass bei Korrekturbestrebungen nicht auch subjektiv geprägte Zusätze vor-
geschlagen werden, man denke wiederum an die feindliche Willensrichtung.

Bei dem Versuch, eine Heimtückedefinition zu erarbeiten, die ohne zahlreiche
fallabhängige Modifikationen auskommt, ist es als erster Schritt erforderlich, die
Grunddefinition genauestens auf ihre Leistungsfähigkeit hin zu untersuchen. Da-
bei soll nicht nur durch eine Darstellung von Fallgruppen die jeweilige Schwäche
der Definition und der Modifikationsvorschlag nachgezeichnet werden, sondern
vor allem durch Gegenüberstellungen analysiert werden, was die Basisdefinition
zu leisten vermag und an welchen Stellen die bisherige Praxis mit Widersprüchen

1 Geppert, JURA 2007, 270 (272).
2 Siehe ausführlich zur feindlichen Willensrichtung ab S. 113. Gleiches gilt für den

„verwerflichen Vertrauensbruch“, der ebenfalls teils als Bestandteil der Grunddefinition
verstanden wird, siehe beispielsweise Langer, JR 1993, 133 (138). Zum Überblick zu
den Zusätzen der Basisdefinition und den Sachverhalten, die jeweils Anlass dazu liefer-
ten, Kerner, FS Universität Heidelberg, 419 (434 ff.); Kargl, StraFo 2001, 365 (368 ff.).

3 Siehe beispielsweise Kett-Straub, JuS 2007, 515 (517); Kaspar, JA 2007, 699 (699).


